
 

Kriterienkatalog zur naturschutzfachlichen 
Beurteilung von Photovoltaik-Anlagen in der 
Freifläche 
 

 

Positivkriterien 

Bei der Errichtung von Freiflächensolaranlagen sind bevorzugt Flächen mit geringem 
ökologischem Wert in Anspruch zu nehmen: 

 bereits versiegelte oder vorbelastete Standorte und Flächen (Bspw. Gebäude aller 
Art, Parkplätze, Fahrbahnen, befestigte Wege, Lagerplätze) 

 Flächen entlang von Autobahnen, Schienenwegen und sonstigen Verkehrswegen 
 Flächen mit einem durch technische Einrichtungen stark überprägten 

Landschaftsbild (z.B. durch Bebauung sowie Leitungstrassen oder Verkehrswege 
überprägte Landschaften, Verkehrsnebenflächen) 

 Abraumhalden und ehemalige Tagebaugebiete, soweit sie nicht 
naturschutzfachlich wertvoll oder naturschutzrechtlich gesichert sind 

 

Negativkriterien 

 Naturschutzgebiete 
 Landschaftsschutzgebiete 
 Natura 2000-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Gebiete und Vogelschutzgebiete) 
 alle Flächen mit FFH-Lebensraumtypen auch außerhalb der Natura 2000-Gebiete 
 wichtige Vogelrastgebiete (z.B. Gänse und Kraniche; Daten abrufbar bei der 

staatlichen Vogelschutzwarte) 
 wichtige Vogelbrutgebiete (z.B. Wiesenweihe, Rebhuhn; Daten bei der staatlichen 

Vogelschutzwarte zu erfragen) 
 Biosphärenreservate (BSR) 
 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (Ramsar-Gebiete) 
 flächenhafte Naturdenkmale 
 Wald (auch auf Konversionsflächen) 
 Natürliche Stand- und Fließgewässer einschließlich Gewässerrandstreifen, 

festgesetzte sowie vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete und 
Wasserschutzgebiete, Schutzzonen 1 und 2; Retentionsflächen 

 nicht versiegelte Flächen auf ehemaligen militärischen Truppenübungsplätzen  
 Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild entsprechend dem 

Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg 
 Hangstandorte und exponierte Lagen 

  



Grundsätze für eine naturverträgliche Anlagengestaltung 

 Anlagengröße maximal 100 ha 
 zusammenhängende Modulteilflächen von maximal 20 ha 
 Überstellung der Freifläche von maximal 40% 
 Versiegelungsgrad maximal 5% 
 Freilassung von mindestens 25% der Anlagenfläche (zzgl. Abstände zwischen den 

Modulreihen) 
 Für Brutvögel (insbesondere Bodenbrüter) sind mindestens 3 m breite 

Zwischenräume zwischen den Solarmodul-Reihen vorzuhalten. Das Angebot an 
potentiellen Nistplätzen ist zu erhöhen. Vorhaltung von gänzlich ungemähten 
Bereichen als Brutmöglichkeiten 

 Für Reptilien sind Haufen oder Wälle aus Wurzelstubben, Totholz, Brechsteinen oder 
Steinaufschüttungen anzulegen sowie Feinsandbereiche oder Rohbodenstellen zu 
belassen bzw. zu etablieren 

 Anlage von (temporären) Kleingewässern, insbesondere für den Amphibienschutz 
 Wolfssichere Einzäunung mit stabilen Kleintierdurchlässen: 10-20 cm Abstand zum 

Boden für Kleinsäuger, Amphibien, Reptilien; kein Einsatz von Stacheldraht 
 Einsatz einer vor Verbiss geschützten Verkabelung 
 Aufständerung der PV-Module in Mindesthöhe von 1,20 m 
 Randflächen innerhalb der Zäunung mit mind. 3 m Breite als natürliche Brachen 

belassen; abschnittsweise Flankierung der Umzäunung mit naturnahem 
Heckenbewuchs aus einheimischen Arten  

 Außerhalb der Umzäunung Grünkorridor als Brach- oder Blühfläche bzw. Hecke 
oder Ackerrandstreifen 

 Fahrwege als Schotterrasen in wasserdurchlässiger Bauweise anlegen 
 Migrationskorridore für Großsäuger mit einer Mindestbreite von 50 m bei Anlagen 

ab einer Länge von 500 m 
 bestehende Wege für Landwirtschaft und Naherholung sind zugänglich zu halten 
 Rückbauverpflichtung für Betreiber nach Ablauf der Anlage 

 

Naturschutzfachliche Anforderungen für den Betrieb der Anlagen (als Regelungen in 
den Bebauungsplan aufzunehmen) 

 Verzicht auf chemisch-synthetische Düngemittel, Gülle, Pflanzenschutzmittel und 
Pestizide 

 Bewirtschaftung als extensives Grünland 
 Sukzession zulassen 
 Mahd nicht ganzflächig, sondern mosaikartig und zeitlich gestaffelt: Mahdzeitpunkt 

je nach vorhandenem Artenspektrum anpassen; Mahdgänge mit möglichst 
mindestens 5-6 Wochen Abstand; Mähinseln erhalten 

 Wenn Einsaat erforderlich: heimische standorttypische Blütenpflanzen verwenden 


